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Zitat von Valerianus

Nach ständiger Rechtsprechung muss es bei Beamten ein angemessenes Verhältnis
zwischen Dienst- und Ruhestandszeit geben. Wie genau dieses Verhältnis auszusehen
hat ist nicht eindeutig definiert, aber es sollte einleuchtend sein, dass man niemanden
mit 66 Jahren verbeamten kann, um ihm dann ein Jahr später bis an sein Lebensende
ein Ruhegehalt zu zahlen (Extrembeispiel). Wo diese Grenze nun liegen muss, muss
jeder Dienstherr für sich selbst entscheiden, entweder mit festen Altersgrenzen (die
meisten Bundesländer) oder per Einzelfallprüfung (wie der Bund).

Wenn das jedes Bundesland eben so einfach selber entscheiden könnte, dann könnte man sich
ja nicht aufgrund der Diskriminierung wegen des Alters einklagen 
Also das es so einfach nicht gehen wird, wissen sie vermutlich selber, aber man kann es
natürlich darauf ankommen lassen, wie viele klagen.

In Berlin muss ja auch die Ausgleichzulage z.B. für alle (ich meine) bis 1.8.2015 Eingestellten
selbst beantragt werden, alle andere bekommen sie automatisch, da liegt es dann an jedem
selber (wie auch bei der Eigenheimzulage), ob er sie bekommt oder nicht. Wenn der Antrag
rechtzeitig gestellt ist, bekommt man sie, sonst eben nicht.
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